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Betreff 

 

Doppelhaushalte für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 

 
 
 
Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss 

 
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat folgenden Beschlussentwurf: 
 
Beschlussentwurf Rat 

 
Der Rat beauftragt die Verwaltung, für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 Doppelhaushalte 
aufzustellen. 
 
 
 
Sachverhalt 

 
 
Der Rat hat die Verwaltung in den zurückliegenden Jahren immer wieder beauftragt, 
Doppelhaushalte aufzustellen, zuletzt mit Vorlage-Nr. 447/2019-2 für die Haushaltsjahre 
2021 und 2022. 
 
Die bisherigen Erfahrungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Doppelhaushalten 
sind durchweg positiv und können zwischenzeitlich als gefestigt angesehen werden. Die mit 
Vorlage-Nr. 447/2019-2 skizzierten Vorteile – insbesondere die wertvolle Nutzung von 
Ressourcen im zweiten Jahr eines Doppelhaushaltes zur Weiterentwicklung des 
Rechnungswesens – haben sich bestätigt und ermöglichen auch künftig die Umsetzung von 
Optimierungsmaßnahmen, auch mit dem Ziel der Haushaltskonsolidierung. 
Insofern bietet sich die Aufstellung weiterer Doppelhaushalte für die kommenden Jahre 
dieser Wahlperiode des Rates an.  
 
Mit Blick auf die in den genannten Sitzungsvorlagen dargestellten und in der praktischen 
Umsetzung erreichten Vorteile schlägt die Verwaltung daher vor, für die Haushaltsjahre 2023 
bis 2026 jeweils Doppelhaushalte aufzustellen. 
 
Die konkrete Ausgestaltung des Haushaltsplanungsprozesses 2023/2024 soll in der 
nächsten Sitzung des Arbeitskreises in Form eines Zeit- und Meilensteinplanes dargestellt 
werden. Die Verwaltung strebt an, den Prozess so zu gestalten, dass eine Verabschiedung 
in der letzten Ratssitzung des Jahres 2022 möglich sein wird. 
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Im Hinblick auf den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2027/2028 bleibt festzustellen, 
dass der im Herbst 2025 neu gewählte Rat ausreichend Zeit haben wird, sich mit den 
Grundlagen des Haushaltsrechtes vertraut zu machen, um den Beratungsprozess in der 
zweiten Jahreshälfte 2026 Ziel führend zu gestalten. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen wird auf die bisherigen Vorlagen in der Thematik 
verwiesen. 
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